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Moralische Grenzen in der Vermittlung?

Die Themen dieses Newsletters

1. Rückblick Online-Seminar „Moralische Grenzen bei der Vermittlung“

2. Zwischenbericht Projekt „Wie Vermittlung auf den Arbeitsmarkt gelingt“

3. Fachtagung „Zukunft im Übergang gestalten - berufliche Qualifizierung und Digitalisierung im
Fokus“ – nur noch wenige Plätze frei!

4. Adressänderung

Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen zum neusten UN-Konventionell Newsletter rund um das Thema der Inklusion von Menschen
mit Behinderungen! In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen wieder spannende Einblicke, Geschichten und
Initiativen präsentieren, die das Miteinander und die Vielfalt in unserer Gesellschaft bereichern. Tauchen Sie ein
in eine Welt voller positiver Veränderungen und lassen Sie sich von den manchmal auch un-konventionellen
Schritten und Erfolgen inspirieren.

Moralische Grenzen bei der Vermittlung von Menschen mit Behinderungen zu
Unternehmen des allg. Arbeitsmarktes

http://www.un-konventionell.info/fileadmin/newsletter/un-konventionell-24-3.html
http://www.un-konventionell.info/fileadmin/newsletter/un-konventionell-24-3.pdf


Im Juni hatten wir ein kritisches Thema für das Onlineforum gewählt. Ein Thema, was uns schon häufiger
beschäftigt hat. Ein kompliziertes Thema, da es auch persönliche Meinungen umfasst.

Wenn ein Unternehmen Leitlinien hat oder für ein bestimmtes Produkt steht, kann ich mir überlegen, ob ich für
dieses Unternehmen arbeiten möchte. Sollte dieses Unternehmen sich entscheiden, mit einem anderen
Unternehmen zu kooperieren, wird sich das Unternehmen wahrscheinlich an die eigenen Leitlinien halten oder
einen moralischen Kompromiss eingehen, um wirtschaftlich zu bleiben. Es ist jedoch immer eine wohlüberlegte
Entscheidung, die getroffen wird, wobei man sich der Konsequenzen bewusst ist.

Wir haben in unserer Arbeit aber eine dritte Partei: Unsere Auftraggeber*innen – unsere Klient*innen, die wir
durch die Begleitung in den Unternehmen unterstützen. Klient*innen, die das Wunsch- und Wahlrecht besitzen.

In dem Onlineforum wurde das Thema von vielen Seiten betrachtet. Deutlich wurde, dass es viele Ebenen in dem
Konstrukt der Arbeitsvermittlung gibt:

1. Unsere Klient*innen, welche arbeiten möchten
und unsere Unterstützung benötigen.

2. Der Träger, für den wir arbeiten und deren Leitlinien wir berücksichtigen
3. Die persönliche Meinung der Jobcoaches

Also:

1. Personenzentrierung: Wunsch- und Wahlrecht
2. Auftrag der WfbM: Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt
3. Jobcoach: eigene Werte/ Moralvorstellungen

Ein Großteil der 23 Teilnehmenden des Onlineforums vertrat spontan die Meinung: Es gelte grundsätzlich das
Wunsch- und Wahlrecht unserer Klientel!

Aber das bedeute nicht, dass es damit geklärt und so einfach wäre. Zurücklehnen und die Verantwortung im
Wunsch- und Wahlrecht zu suchen, schien keine akzeptable Methode.

Durch Transparenz und Bereitstellen von (Hintergrund-) Informationen ist es unser Auftrag, unsere Klient*innen
zu unterstützen, damit diese für sich Optionen abwägen können.

"Vor Fremd- und Selbstgefährdung schützen" bedeutet mehr als zum Beispiel die korrekte Nutzung von
Arbeitsmitteln oder Maschinen.

Es wurde die Gefahr benannt, dass sich möglicherweise nicht alle zu vermittelnden Personen über die
Konsequenzen ihres Berufes bewusst wären. Bin ich mir in der Vorbereitung für das Bewerbungsgespräch z.B.
darüber im Klaren, ob der Konzern für den ich arbeiten möchte, anderen Menschen das Wasser wegnimmt, um
es ihnen anschließend gewinnbringend zu verkaufen? Werden Produkte unter menschenwürdigen Bedingungen
hergestellt oder transportiert? Arbeite ich in einem Unternehmen, das den Klimawandel beschleunigt oder
bekämpft? Arbeite ich auf Veranstaltungen, die das Ziel haben, andere Menschen zu diskriminieren oder
Schlimmeres? Arbeite ich für eine Partei, die das Gegenteil von meinen eigenen Werten als Ziel verfolgt?

Unser Auftrag ist es, berufliche Entwicklungen zu ermöglichen, eigene Erfahrungen sammeln zu lassen und
berufliche Perspektiven zu schaffen. Erfahrungen lehren bekanntlich am besten. Klient*innen dürfen falsche
Entscheidungen treffen und dadurch lernen. Wir sollten sie allerdings nicht schutzlos zurücklassen und



verhindern, dass sie in ungewollte Situationen geraten.

Das heißt nicht, dass ich unterstütze, indem ich meine persönlichen Werte vorgebe, sondern die Basis zur
Abwägung schaffe. Fragen zu stellen, lehrte uns schon die Sesamstraße.

Arbeitet man für einen Waffenhersteller, sollte man sich der weitreichenden Konsequenzen bewusst sein. Man
kann Angriffe führen, sich aber auch verteidigen. Ein Thema, was je nach weltpolitischer Lage, die Sichtweise
verändern kann.

Wenn ich in einem Discounter arbeite, steht die Nachhaltigkeit unter Umständen nicht ganz oben in der
Prioritätenliste, sondern günstige Angebote.

Ist es aber naiv zu glauben, nur für Unternehmen arbeiten zu können, die komplett auf ökologische, ökonomische
und soziale Nachhaltigkeit ausgelegt sind? Gibt es überhaupt genügend Unternehmen, die diesen Werten perfekt
entsprechen, um noch eine berufliche Auswahl zu haben? Und wird die Auswahl einfacher, wenn ich eine
Behinderung habe? Ist es die Aufgabe einer Personengruppe, die in der Berufswelt faktisch am äußersten Rande
steht, die ersten Verteidiger von Moral und Ethik zu sein?

Im Nachgang gab es Rückmeldungen zu dem Onlineforum, dass sich die Teilnehmer*innen nun über das Thema
Gedanken machen. Die verschiedenen Blickrichtungen hätten dazu beigetragen, in Zukunft kritischer auf dieses
Thema zu schauen. Ein klares „Ja“ oder „Nein“ kann nicht einfach aus dem Bauch heraus entschieden werden.
Immerhin liegen die Entscheidung über eine Zusammenarbeit mit Unternehmen und damit die Verantwortung der
beruflichen Perspektive zu einem großen Teil in der Verantwortung der Unterstützer.

Die Erkenntnis, die ich für mich aus dem Onlineforum herausziehen konnte, ist, dass es verschiedene
Grenzgeber*innen in der Vermittlung gibt. Sinnvoll ist es, so gut wie möglich aufzuklären und Menschen zu
befähigen, ein eigenes Urteil zu bilden und Entscheidungen zu treffen. Wenn ich als Jobcoach etwas aus
persönlichen Gründen nicht unterstützen kann, kann dies vielleicht ein*e Kolleg*in übernehmen? Muss der Träger
mit seinen Leitlinien auch die Leitlinie der beruflichen Perspektive unserer Klientel sein?

Die Reflexion als Arbeitsvermittler*in ist immer wieder wichtig. Man sollte hinterfragen, auf welcher Ebene die
Bedenken sind. Sind sie persönlich, juristisch einzuordnen oder bedingt durch Leitlinien des Trägers? Daraus
folgernd, könnte auf diesen Ebenen bearbeitet und kritisch hinterfragt werden, um nicht durch Willkür des
Unterstützerkreises über berufliche Perspektiven Anderer zu entscheiden.

Kritisch bleiben und reflektieren.

Wie Vermittlung auf den Arbeitsmarkt gelingt – das Praxisprojekt des Verein UN-
Konventionell e.V.

Seit April 2024 läuft das von Aktion Mensch geförderte Projekt unseres Vereins mit dem Titel „Wie Vermittlung in
den Arbeitsmarkt gelingt - Handlungsempfehlungen zur Vermittlung von Menschen mit Behinderung“. Es gibt
Diensten, die in der Vermittlung und im Übergang von Menschen mit Behinderung tätig sind oder sich noch im
Aufbau befinden, Praxishilfen an die Hand. Die Hilfen umfassen alle Bereiche des Vermittlungsprozesses und
gehen auch auf behinderungsspezifische Besonderheiten ein. Die Erhebung führt ein Team der Technischen
Hochschule Würzburg-Schweinfurt unter der Leitung des Sozialwissenschaftlers Prof. Dr. Dieter Kulke durch.
Kooperationspartner ist die Bundesarbeitsgemeinschaft Unterstützte Beschäftigung (BAG UB).



Die Sammlung von Abläufen, Methoden und Dokumenten basiert auf der Praxis erfahrener Vermittlungsdienste
wie der Hamburger Arbeitsassistenz, dem Fachdienst ACCESS in Nürnberg sowie den WfbM-Diensten der
Lebenshilfe Bamberg (Integra Mensch), der Elbe-Werkstätten in Hamburg und der Mainfränkischen Werkstätten
in Würzburg. Hinzu kommen die Erfahrungen spezialisierter Integrationsfachdienste für Menschen mit
psychischer Behinderung, für Sinnesbehinderungen und für Menschen mit Autismusspektrums-Störung. Zurzeit
befindet sich das Projekt in seiner Erhebungsphase, die zu Beginn des kommenden Jahres abgeschlossen sein
wird.

Zu den Projektthemen gehören Abläufe und Vorgehensweisen im Klärungs- und Diagnostikprozess, Vorab-
Qualifizierungen, praxisbegleitende Theorie- und Schulungsangebote, die Arbeitsplatz-Akquise, der Einsatz von
Unterstützerkreisen und Peer-BeraterInnen sowie Methoden der sozialräumlichen Netzwerkarbeit. Den
Schwerpunkt bildet das Jobcoaching, die dabei verwendete Didaktik und die methodischen Hilfen und die
Unterstützung des Betriebs und der KollegInnen, insbesondere die Zusammenarbeit mit MentorInnen/
UnterstützerInnen/ PatInnen. Ein weiterer Komplex betrifft Fragen der Dokumentation, Informationssicherung und
-weitergabe. Schließlich enthält die Sammlung Hinweise zur Organisationsstruktur, zu den Teamabläufen, zu
externen Kooperationen und zur Öffentlichkeitsarbeit sowie viele relevante Dokumente und Verträge.

In der zweiten Projektphase wertet das Erhebungsteam die erhobenen Informationen aus, erstellt eine
nutzerfreundliche Systematik und veröffentlicht die Handreichungen. Auf einer Abschlussveranstaltung stellt das
Team gemeinsam mit dem Verein die Projekt-Ergebnisse vor und gibt vertiefte Informationen und Anregungen zu
ihrer Nutzung.

SAVE THE DATE! Wer an dieser zweitägigen Veranstaltung teilnehmen möchte, sollte sich schon jetzt den
Termin notieren. Er findet statt am 17. und 18. September 2025 in den Räumen der Technischen Hochschule
Würzburg. Weitere Informationen finden Sie demnächst in diesem Newsletter und auf unserer Website www.un-
konventonell.info.

Fachtag „Zukunft im Übergang gestalten - berufliche Qualifizierung und
Digitalisierung im Fokus“ – nur noch wenige Plätze frei!

Wenn Sie sich noch einen Platz bei der diesjährigen Fachtagung sichern möchten, dann zögern Sie nicht mehr
lange.

Sie findet am 02.12.2024 und 03.12.2024 in Frankfurt am Main statt.

Die Anmeldung ist über unser Buchungsportal möglich. Ausführliche Informationen zu den Inhalten und zum
zeitlichen Ablauf finden Sie auf unserer Internetpräsenz.

Adressänderung!

Ab sofort ist der Verein unter einer neuen Postadresse erreichbar. Die Mainfränkische Werkstätten GmbH
übernimmt die Bearbeitung unserer eingehenden Post und stellt sicher, dass sie bei uns an der richtigen Stelle

https://www.un-konventionell.info/
https://www.un-konventionell.info/
https://www.un-konventionell.info/aktuelles/veranstaltungen/details/jahrestagung-un-konventionell-2024-zukunft-im-uebergang-gestalten-berufliche-qualifizierung-und-di//details/


ankommt.

Die Adresse lautet: UN-Konventionell e.V., Bahnhofsplatz 2, 97070 Würzburg

Viel Spaß beim Stöbern und un-konventionelle Grüße!

UN-Konventionell Netzwerk für Sozialraum-Arbeit e.V.
Bahnhofsplatz 2   •   97070 Würzburg 

Vertreten durch:
Zweite Vorsitzende Anne Reichert, Iserlohner Werkstätten gGmbH, Iser-lohn 

Eintragung im Vereinsregister. 
Registergericht: Amtsgericht Bamberg - Registergericht. Registernummer: VR 200445

Ansprechpartnerin: Anna Küffner
Telefon: 0177 - 400 399 3   •   E-Mail: info@un-konventionell.info

Sie möchten unseren UN-Konventionell Newsletter abbestellen?
Bitte klicken Sie auf den folgenden Link: [UNSUBSCRIBE]

tel:+491774003993
mailto:info@un-konventionell.info

	Lokale Festplatte
	Moralische Grenzen in der Vermittlung? :: UN-KONVENTIONELL e.V.


